
Schule nach den Osterferien [NRW u.a.]
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 5. August 2021 22:29

Nein, komischerweise nicht. 

Zitat

Die Kontrolle, ob die Einreisebestimmungen durch die Schülerinnen und Schüler
eingehalten wurden, obliegt nicht den Schulen und Schulaufsichtsbehörden. Dies
verhält sich anders, wenn die Reiserückkehr aus dem Ausland im Rahmen einer
Schulfahrt erfolgt; in diesen Fällen hat die Schule in geeigneter Weise auf die
Einhaltung der Bestimmungen der Coronavirus-Einreiseverordnung hinzuwirken.

Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der Schultestung und
entfällt durch diese nicht. Für die Beschäftigten verweise ich auf die Verpflichtung
gemäß § 7 Absatz 3 Coronaschutzverordnung, bei Wiederaufnahme des Dienstes ein
negatives Testergebnis vorzulegen (Ausnahme: Geimpfte und genesene Personen).
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